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Satzung  
des Interdisziplinären Zentrums für Angewandte 
Statistik und Ökonomie/Center for Applied Statistics 
and Economics (CASE) der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
 
 
Das Land Berlin verfügt über eine außerordentliche 
Dichte an Institutionen des Bundes und der 
Landesregierung, an Banken, Versicherungen und 
Verbänden, an Einrichtungen der Industrie und des 
Handels. Eine große Zahl komplexer ökonomischer 
Probleme dieser Körperschaften kann heute nur 
noch durch die Anwendung anspruchsvoller quanti-
tativer Verfahren mit Hilfe moderner Rechentechnik 
gelöst werden. Es liegt deshalb auf der Hand, aus-
gehend von dieser Situation, das große Potential an 
hochqualifizierten Statistikern, Mathematikern und 
Ökonomen in Berlin auf die Lösung dieser anste-
henden Probleme zu orientieren und zu konzentrie-
ren. Das Zentrum für Angewandte Statistik und 
Ökonomie/Center of Applied Statistics and 
Economics (CASE) soll den Rahmen dieser Aktivi-
täten bilden. 

Aufgrund des § 25 Abs. 5 Satz 3 der Verfassung 
der Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 
vom 19. Juni 2006 (Amtl. Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 28/2006) hat 
das Interdisziplinäre Zentrum für Angewandte 
Statistik und Ökonomie/Center of Applied Statistics 
and Economics (CASE) am 20.11.2008 folgende 
Satzung beschlossen, der der Akademische Senat 
am 27.01.2009 zugestimmt hat.* 
 
 
 
§  1 Rechtsstellung 

Das Zentrum für Angewandte Statistik und Öko-
nomie/Center of Applied Statistics and Economics 
(CASE) ist ein interdisziplinäres Zentrum gemäß 
§ 25 der Verfassung der Humboldt-Universität zu 

Berlin. 
 
 
§  2 Aufgaben 

Aufgabe des Zentrums gemäß Einrichtungs-
beschluss vom 13.03.2009 ist es, mit der Durch-
führung interdisziplinärer Projekte auf dem Gebiet 
der Angewandten Statistik und Ökonomie das 
wissenschaftliche Profil der Universität im Sinne 
einer Exzellenzbildung zu schärfen. Zu seinen Auf-
gaben gehören interdisziplinäre Projekte in Lehre, 
Forschung, Nachwuchsförderung und Fortbildung 
zu statistischen und ökonomischen Fragestellun-
gen, deren Fokus im Bereich angewandter Statistik 
und Ökonomie liegt. Dies betrifft insbesondere 
quantitative und mathematische Finanzökonomie, 
Risikomanagement, empirische und rechnerba-
sierte Wirtschaftsforschung, sowie quantitative 
Betriebswirtschaftslehre. 
 

                                                 
* Diese Satzung wurde am 17.06.2009 durch die Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestätigt. 

§  3 Mitglieder 

(1) Mitglieder des Zentrums können sein 
 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
(Professorinnen und Professoren, Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren) ein-
schließlich der außerplanmäßigen Professorin-
nen und Professoren, Honorarprofessorinnen 
und Honorarprofessoren, Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten, Privatdozentin-
nen und Privatdozenten (nachfolgend Hoch-
schullehrer/innen genannt), 

 
b) akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, 
 
c)  eingeschriebene Studentinnen und Studenten 

der Humboldt-Universität,  
 
d) sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Humboldt-Universität. 
 
(2) Die Gründungsmitglieder des Zentrums sind in 
der Anlage zu dieser Satzung benannt.  
 
(3) Kriterien für die Aufnahme weiterer Mitglieder 
durch den Zentrumsrat sind die Mitwirkung an Vor-
haben des Zentrums, bei den Hochschullehrer/ 
innen darüber hinaus anerkannte für das Zentrum 
einschlägige Forschung von hoher Qualität, die zum 
Beispiel durch entsprechende Drittmittelprojekte 
belegt ist, und ausgewiesene einschlägige Lehre an 
der Humboldt-Universität. 
 
(4) Die Mitgliedschaft und daran gebundene Rechte 
und Pflichten enden mit der Aufhebung des Zen-
trums, mit der schriftlichen Austrittserklärung des 
Mitglieds, mit dem Wegfall der Voraussetzungen für 
die Mitgliedschaft, mit der Beendigung der Betei-
ligung an Zentrumsprojekten sowie durch Aus-
schluss. Die Beendigung der Mitgliedschaft wegen 
beendeter Projektbeteiligung kann im Zweifelsfall 
auf Antrag eines Mitglieds durch den Zentrumsrat 
festgestellt werden. Der Ausschluss ist bei schwer-
wiegender oder wiederholter Aktivität eines Mit-
glieds gegen die Interessen des Zentrums durch 
Beschluss des Zentrumsrates möglich. 
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§  4 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Auf-
gaben: 
 

a)  Wahl der Mitglieder des Zentrumsrates,  
 
b)  Verabschiedung einer Geschäftsordnung,  
 
c)  Vorschlag der Mitglieder des Wissenschaft-

lichen Beirats,  
 
d)  Entgegennahme des Berichts der Geschäfts-

führenden Direktorin oder des Geschäftsfüh-
renden Direktors. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird mindestens 
einmal im Semester durch den Zentrumsrat einbe-
rufen. 
 
 
§  5 Zentrumsrat 

(1) Der Zentrumsrat besteht aus der Geschäfts-
führenden Direktorin bzw. dem Geschäftsführenden 
Direktor, drei weiteren Hochschullehrerinnen bzw. 
Hochschullehrern sowie – wenn entsprechende Mit-
glieder vorhanden sind – einer akademischen 
Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter, einem einge-
schriebenen Studierenden und einer sonstigen 
Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter. Dabei ist im 
Zentrumsrat die Professorenmehrheit gem. § 46 
Abs. 2 BerlHG zu gewährleisten. Die Geschäfts-
führende Direktorin bzw. der Geschäftsführende 
Direktor und mindestens drei weitere Mitglieder 
des Zentrumsrates müssen der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin angehören. 
 
(2) Die Mitglieder des Zentrumsrates und ihre 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter werden in-
nerhalb ihrer Gruppen von den wahlberechtigten 
Mitgliedern des Zentrums gewählt.  
 
(3) Die Amtsperiode der Mitglieder des Zentrums-
rates beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist 
möglich.  
 
(4) Der Zentrumsrat hat folgende Aufgaben: 
 

a)  Entscheidung über die Einrichtung oder die 
Beendigung von Zentrumsschwerpunkten und 
-projekten inkl. der jeweiligen Mitwirkenden 
sowie der Bestellung deren Leitung oder Spre-
cherin bzw. Sprecher, 

 
b)  Entscheidung über die Aufnahme neuer Zen-

trumsmitglieder,  
 
c)  Förderung und Etablierung von Nachwuchs-

wissenschaftlergruppen und Verbesserung der 
Arbeitsmöglichkeiten von Gastwissenschaft-
lerinnen und Gastwissenschaftlern,  

 
d)  Vorschlag der Geschäftsführenden Direktorin 

bzw. des Geschäftsführenden Direktors zur 
Bestellung durch den Akademischen Senat, 

 
e)  Wahl einer Stellvertretenden Geschäftsfüh-

renden Direktorin bzw. eines Stellvertreten-
den Geschäftsführenden Direktors; für die 
Stellvertretung können Mitglieder gem. § 3 
Abs. 1 Ziffer a) und b) gewählt werden, 

 

f)  Bestellung eines Wissenschaftlichen Beirates,  
 
g)  Beratung und Entscheidung aller grundlegen-

den Angelegenheiten des Zentrums, soweit in 
dieser Satzung nicht anders geregelt. 

 
(5) Der Zentrumsrat tagt mindestens einmal im 
Semester.  
 
 
§  6 Wissenschaftlicher Beirat 

(1) Der Zentrumsrat beruft im Einvernehmen mit 
der Präsidentin bzw. dem Präsidenten Persönlich-
keiten aus der Wissenschaft und weiteren Berei-
chen des öffentlichen Lebens in den Beirat. 
 
(2) Der Beirat berät das Zentrum insbesondere in 
Fragen der wissenschaftlichen Weiterentwicklung 
und der Qualitätssicherung der Arbeit des Zen-
trums. 
 
(3) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden, die bzw. der den 
Wissenschaftlichen Beirat einberuft und die Sitzun-
gen leitet. 
 
 
§  7 Leitung 

(1) Die Geschäftsführende Direktorin oder der Ge-
schäftsführende Direktor wird auf Vorschlag des 
Zentrumsrates aus dem Kreis der dem Zentrum 
angehörenden Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer durch den Akademischen Senat be-
stellt.  
 
(2) Die Amtszeit der Geschäftsführenden Direktorin 
bzw. des Geschäftsführenden Direktors beträgt 
zwei Jahre. Eine Wiederbestellung ist möglich.  
 
(3) Die Geschäftsführende Direktorin bzw. der Ge-
schäftsführende Direktor hat folgende Aufgaben: 
 

a)  Führung der laufenden Geschäfte des Zen-
trums, einschließlich der Durchführung von 
Umlaufverfahren, 

 
b)  Einberufung und Leitung der Mitgliederver-

sammlungen und der Sitzungen des Zen-
trumsrates, 

 
c)  Berichterstattung einmal pro Semester gegen-

über der Mitgliederversammlung spätestens 
sechs Monate nach Ablauf des Berichtszeit-
raumes. 

 
In unaufschiebbaren Angelegenheiten kann sie 
oder er vorläufige Entscheidungen treffen, die der 
Bestätigung durch den Zentrumsrat bedürfen.  
 
 
§  8 Entscheidungen und Wahlen der 

Gremien des Zentrums 

(1) Entscheidungen der Gremien des Zentrums 
werden in Sitzungen oder im Umlaufverfahren ge-
troffen. Verlangt ein Mitglied des Zentrumsrates 
oder ein Viertel der Mitglieder des Gremiums eine 
Entscheidung in einer Sitzung, darf kein Umlauf-
verfahren durchgeführt werden. 
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(2) Soweit in dieser Satzung nicht anders 
bestimmt, liegt die Beschlussfähigkeit vor, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist bzw. sich im Umlaufverfahren 
äußert. Wird nach Beschlussunfähigkeit zur 
Behandlung desselben Gegenstands das Abstim-
mungsverfahren wiederholt, so ist die Beschluss-
fähigkeit in jedem Fall gegeben, wenn hierauf in 
den Unterlagen hingewiesen wurde. Der §47, Abs. 
3 BerlHG in der jeweils gültigen Fassung ist 
anzuwenden. 
 
(3) Soweit in dieser Satzung nicht anders 
bestimmt, werden Beschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. 

(4) Alle Mitglieder des Zentrums sind aktiv und 
passiv wahlberechtigt. Für die Wahlen im Zentrum 
gilt die Wahlordnung der Humboldt-Universität zu 
Berlin (HUWO) entsprechend in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
 
§  9 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft.  
 
 

 

 

 

 

Anlage 1: Gründungsmitglieder 

 
Juristische Fakultät 

Prof. Dr. Dr. Christian Kirchner, Deutsches/Europäisches und Internationales Zivil- und Wirtschaftsrecht und 
Institutionenökonomik und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,  

Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski, Bürgerliches Recht/Handels-/Wirtschafts- und Europarecht,  

 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 

Prof. Dr. Martin Odening, Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus  

 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 

Prof. Dr. Vladimir Spokoinyi, Institut für Mathematik, Angewandte Statistik  

 
Theologische Fakultät 

Prof. Dr. Rolf Schieder, Praktische Theologie und Religionspädagogik  

 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Prof. Michael C. Burda, Ph.D., Wirtschaftstheorie 

Dr. Bernd Droge, Ökonometrie  

Prof. Dr. Joachim Gassen, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung 

Prof. Dr. Helmut Gründl, Versicherungs- und Risikomanagement 

Prof. Dr. Wolfgang Härdle, Rechnergestützte Statistik/Quantitative Finance 

Prof. Dr. Nikolaus Hautsch, Ökonometrie 

Prof. Dr. Lutz Hildebrandt, Marketing 

Prof. Dr. Franz Hubert, Betriebswirtschaftslehre  

Dr. Thomas Post, Versicherungs- und Risikomanagement  

Prof. Dr. Ostap Okhrin, Statistik der Finanzmärkte 

Prof. Dr. Albrecht Ritschl, Sonderforschungsbereich 649 "Ökonomisches Risiko"  

Prof. Dr. Christian Schade, Entrepreneurship/Innovationsmanagement 

Prof. Dr. Melanie Schienle, Ökonometrie  

Prof. Dr. Alexandra Spitz-Oener, Volkswirtschaftslehre (J)  

Prof. Dr. Richard Stehle, Bank-/Börsen- und Versicherungswesen  

Prof. Dr. Roland Strausz, Mikroökonomische Theorie  

Dr. Thorsten Vogel, Wirtschaftstheorie 

Prof. Dr. Bengt-Arne Wickström, Finanzwissenschaft  


